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1. Einführung 

Impfskepsis und Impfgegnerschaft sind keine Phänomene der Corona-Pandemie und der jüngsten 
Debatten über neuartige Impfstoffe oder eine allgemeine Impfpflicht. Vorbehalte und Widerstand 
gegen Impfungen gab es praktisch seit der Entdeckung dieses neuartigen Verfahrens durch den eng-
lischen Landarzt Edward Jenner Ende des 18. Jahrhunderts. Spürbaren Zulauf erlebte die impfgeg-
nerische Bewegung im Deutschen Reich dann insbesondere seit der Einführung einer allgemeinen 
Impfpflicht gegen die Pocken im Jahr 1874.

Die Verwendung von Begrifflichkeiten wie „die impfgegnerische Bewegung“ oder „die Impfgegner“ 
erweckt möglicherweise den Eindruck, man habe es mit einer homogenen Gruppierung zu tun. Tat-
sächlich ist das genaue Gegenteil der Fall: „Die Impfgegner“ bzw. „die impfgegnerische Bewegung“ 
stellten eine äußerst heterogene Gruppierung dar, der Menschen aus verschiedensten Berufen (aller-
dings überwiegend medizinische Laien) angehörten. Große Unterschiede gab es auch hinsichtlich der 
Gründe für die ablehnende Haltung gegenüber der Impfung und in der Radikalität der Forderungen.

Einige Impfgegner waren primär gegen den staatlich auferlegten Zwang, jedoch nicht notwendiger-
weise gegen die Impfung an sich – man könnte sie auch als „Impfzwanggegner“ bezeichnen. Andere 
Impfgegner wiederum wandten sich sehr wohl gegen die Impfung als solches. Sie erkannten eine 
Abschaffung des Zwangs allenfalls als ein Teilziel an und setzten sich für ein generelles Verbot von 
Impfungen ein. Gemeinsam war ihnen allen, dass sie ihre Ziele aktiv verfolgten und ihre Überzeugun-
gen und Forderungen durch eine intensiv betriebene Agitation in die Bevölkerung zu tragen suchten.

Die Ausstellung nimmt die impfgegnerische Bewegung und ihre Agitation in Bayern zu ihrer bisher 
wohl aktivsten Zeit in den Blick, vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis etwa zum Ende des Ersten 
Weltkriegs. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf den vielfältigen Mitteln und Wegen, welcher sich die 
Impfgegner bei ihrer Agitation gegen die Schutzpockenimpfung und den im Reichsimpfgesetz fest-
geschriebenen Impfzwang bedienten. Entsprechend groß ist die Bandbreite der präsentierten Stücke 
(Kat.-Nrn. 6–25): Neben verschiedenen Flugblättern und Flugschriften werden beispielsweise Ver-
sammlungsaufrufe, Schriftverkehr mit Behörden, Beamten und Abgeordneten, aber auch ein Preis-
ausschreiben, ein Buch und sogar eigene Periodika ausgestellt. Eine eigene kleine Sektion (Kat.-Nrn. 
21–25) ist der Agitation des Gymnasialprofessors Dr. Heinrich Molenaar gewidmet, der als der bedeu-
tendste bayerische Impfgegner der damaligen Zeit gelten kann.

Vorangestellt sind allgemeine Hintergrundinformationen zu den Pocken und der diesbezüglichen 
Gesetzgebung in Bayern und dem Deutschen Reich (Kat.-Nrn. 1–5). Den Abschluss der Ausstellung 
bildet ein Blick auf den Umgang staatlicher Stellen mit den impfgegnerischen Aktivitäten (Kat.-Nrn. 
26–29).

Die Exponate stammen zum größten Teil aus der Überlieferung in den Staatlichen Archiven Bayerns 
(Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Staatsarchiv München und Staatsarchiv Bamberg). Aus den Bestän-
den der Bayerischen Staatsbibliothek sowie des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingol-
stadt wird jeweils ein Exponat gezeigt.1

1 Für die freundliche Bereitstellung der Exponate bzw. Digitalisate sei allen genannten Institutionen herzlich gedankt.
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2. Pockenerkrankung, Vakzination und Impfgesetze

Im Jahre 1796 gelang dem englischen Landarzt Edward Jenner die erste Pockenschutzimpfung. Jenner 
infizierte dabei einen achtjährigen Jungen bewusst mit den Kuhpocken, einer bei Rindern vorkom-
menden Pockenform, die beim Menschen üblicherweise einen milden Verlauf nimmt. Nachdem der 
Junge genesen war, versuchte Jenner, ihn mit den echten Pocken zu infizieren – jedoch ohne Erfolg, 
der Junge blieb gesund. Damit war Jenner in einem (aus heutiger Sicht ethisch allerdings äußerst 
fragwürdigen) Experiment der Nachweis geglückt, dass eine überstandene Kuhpocken-Erkrankung 
auch vor einer Infektion mit den Menschenpocken Schutz bot. Dieses neue Verfahren, „Vakzination“ 
genannt (lat. vacca = Kuh), fand daraufhin rasch Verbreitung in ganz Europa; es löste das bisherige 
Verfahren der „Inokulation“ oder „Variolation“ ab, bei dem man eine ungleich riskantere Infektion mit 
den echten Pocken künstlich herbeiführte.

Im Kurfürstentum Bayern wurde Jenners Methode im Laufe des Jahres 1800 erstmals erprobt. Nach 
ermutigenden Ergebnissen versuchte Kurfürst Max IV. Joseph in den Folgejahren, die Verbreitung 
der Vakzination bei seinen Untertanen zu fördern, etwa durch die Einrichtung kostenloser öffentli-
cher Impfungen und die öffentlichkeitswirksame Impfung seiner eigenen Kinder. Weil die Impfzahlen 
trotz dieser Bemühungen hinter den Erwartungen des Landesherrn zurückblieben, erließ Max Joseph, 
inzwischen zum König aufgestiegen, am 26. August 1807 ein Gesetz über eine allgemeine Impfpflicht 
(Kat.-Nr. 1). Das Königreich Bayern nahm damit eine Vorreiterrolle unter den deutschen Staaten ein. 
Wer künftig seine Kinder nicht bis zum Alter von drei Jahren mit den „Schutzpocken“ impfen ließ, 
musste bis zur Durchführung der Impfung mit jährlich steigenden Geldstrafen rechnen. Allerdings 
wurde so auch die Möglichkeit eröffnet, sich gleichsam von der Impfverpflichtung freizukaufen. Eine 
Wiederimpfung war im Gesetz nicht vorgesehen, da man seinerzeit noch von einem lebenslangen 
Pockenschutz durch die Impfung ausging.

Trotz Impfpflicht gehörten Pockenausbrüche daher nicht der Vergangenheit an. Erkrankte man an 
dieser „Geißel der Menschheit“, bedeutete das in etwa 30 Prozent der Fälle den Tod. Doch auch die 
Überlebenden waren meist für den Rest ihres Lebens gezeichnet, wenn nämlich die Pockenpusteln 
(Kat.-Nr. 2) nach dem Eintrocknen charakteristische Pockennarben zurückließen.

Zu einer großen Pockenepidemie kam es im Gefolge des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71. Im 
Königreich Preußen, das eine Impfpflicht nicht kannte, beklagte man über 120.000 Tote. Das König-
reich Bayern kam glimpflicher davon, doch auch hier stieg die Zahl der Pockentoten deutlich an. Nach 
der Gründung des Deutschen Kaiserreichs richteten sich die Anstrengungen nunmehr auf eine reichs-
weit einheitliche Regelung der „Impffrage“. Am 16. März 1874 verabschiedete der Reichstag nach in-
tensiven und kontrovers geführten Debatten schließlich das Reichsimpfgesetz2 (Kat.-Nr. 3), das am 8. 
April 1874 von Kaiser Wilhelm I. bestätigt wurde; am 1. April 1875 trat es schließlich in Kraft. Fortan 
musste jedes Kind vor Ablauf des auf sein Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres, also im Alter von 
einem Jahr, der Schutzpockenimpfung unterzogen werden. Zudem war eine Wiederimpfung für alle 
Schulkinder im Alter von zwölf Jahren vorgeschrieben. Bei Unterlassung mussten die Eltern mit einer 
Geldstrafe bis 50 Mark oder Haft bis zu drei Tagen rechnen – und nach der überwiegenden Recht-
sprechung war dies auch mehrmals pro Jahr zulässig. Die erfolgte Impfung bestätigte der Impfarzt auf 
einem Impfschein (Kat.-Nr. 4). Dieser war ein Dokument von enormer Bedeutung, musste er doch 
vor der Aufnahme in eine Schule oder später beispielsweise vor der Eheschließung vorgezeigt werden.

Betrachtet man die amtlichen Statistiken zu den Pockentodesfällen im Königreich Bayern (Kat.-Nr. 
5a) und im Deutschen Reich (Kat.-Nr. 5b) aus einer Denkschrift des Kaiserlichen Gesundheitsam-

2 Reichs-Gesetzblatt 1874, S. 31–34.
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tes von 1914 (Kat.-Nr. 5c), so fällt der starke und vor allem dauerhafte Rückgang pockenbedingter 
Todesfälle seit der Einführung der strengen Impfpflicht 1874/75 sofort ins Auge. In der Tat war die  
Epidemie von 1871/72 der letzte große Pockenausbruch auf deutschem Boden. Diesen Rückgang 
leugneten auch die Impfgegner nicht, führten ihn allerdings nicht auf die Wirkung der Impfung, son-
dern auf eine Verbesserung der hygienischen und sanitären Verhältnisse zurück. Diese Erklärung 
passt jedoch unter anderem nicht zu dem in den Jahrzehnten vor 1871 erkennbaren „Wellenmuster“ 
der Infektionszahlen, das auf ein periodisches Zu- und Abnehmen der Pockenimmunität innerhalb 
der Bevölkerung hinweist.

3. Die impfgegnerische Bewegung und ihre Aktivitäten in Bayern

Die Verabschiedung des Reichsimpfgesetzes und die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht bil-
deten den Auftakt zu einem Aufblühen der impfgegnerischen Bewegung. Waren bis dahin vor al-
lem einzelne Impfgegner öffentlich in Erscheinung getreten, so gründeten sich nun in vielen Städten 
impfgegnerische Vereine – die Impfgegner organisierten und institutionalisierten sich. In den 1910er 
Jahren dürften die verschiedenen Vereine im Deutschen Reich einer Schätzung Karl-Heinz Levens 
zufolge zusammen rund 300.000 Mitglieder gehabt haben.3

Die Argumentation der Impfgegner wurde durch zwei zentrale Überzeugungen geprägt:

1. Die Impfung schütze nicht vor Erkrankung und Tod durch die Pocken, sie sei also nutzlos.

2. Die Impfung löse selbst verschiedene schwere Krankheiten (z. B. Tuberkulose oder Aussatz) 
aus, sie sei also gefährlich.

Eng mit der zweiten Überzeugung verbunden war die seitens der Impfgegner immer wieder geäußerte 
Ansicht, dass die Pocken eigentlich eine vergleichsweise harmlose Erkrankung seien und die Impfung 
um ein Vielfaches gefährlicher als die Krankheit, vor welcher sie zu schützen vorgebe.

Zur Bekräftigung der genannten Überzeugungen führten die Impfgegner zum einen Zahlenmaterial 
an, das oft aus amtlichen Quellen stammte und dadurch Anspruch auf eine gewisse Autorität erheben 
konnte, und leiteten daraus Schlussfolgerungen in ihrem Sinne ab. Einer kritischen Betrachtung hiel-
ten diese zwar in aller Regel nicht stand, vordergründig war jedoch ein Augenscheinsbeweis für die 
impfgegnerischen Thesen erbracht. Zum anderen zielte die Agitation der Impfgegner in einem erheb-
lichen Maße auf das Erregen von Emotionen ab. Eine drastische Bildsprache – Fotografien von ent-
stellten oder gar toten „Impfopfern“, in aller Regel kleinen Kindern – zählte zum Standardrepertoire 
vieler impfgegnerischer Flugblätter, entweder zusätzlich mit einem entsprechend emotional gefärbten 
Text unterlegt (Kat.-Nr. 6) oder aber ganz für sich selbst sprechend (Kat.-Nr. 11).

Öffentliche Aufmerksamkeit erweckt haben dürfte sicherlich das Preisausschreiben um 100.000 Mark 
(Kat.-Nr. 7) für den „wissenschaftlich einwandfrei“ zu erbringenden Beweis, dass die beiden zentralen 
impfgegnerischen Überzeugungen nicht zutrafen. Diese finden sich bündig zusammengefasst auch 
auf einer „Lawinenkarte“ (Kat.-Nr. 8), die für den massenhaften Versand beispielsweise an die Abge-
ordneten in Reichstag und Landtag bestimmt war, sowie in einem vom Münchener Impfgegnerverein 
bereitgestellten Musterbrief zum Versand an Ärzte (Kat.-Nr. 10). Letzterer appelliert dabei noch zu-
sätzlich an die ärztliche Standesehre, welche laut den Verfassern des Briefs gebiete, kein Kind gegen 
den Willen seiner Eltern zwangsweise zu impfen.

3 Leven (2008), S. 83.
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Zur länderübergreifenden Vernetzung richteten die Impfgegner mehrtägige Kongresse aus. Die auf 
der Einladung zu den Tagungen (Kat.-Nr. 9) abgedruckte bunte Mischung impfgegnerischer Vereini-
gungen illustriert nachdrücklich sowohl die eingangs bereits angesprochene Institutionalisierung der 
impfgegnerischen Bewegung als auch deren Heterogenität. Dass es sich bei einer der Tagungen um 
eine reine Frauenversammlung handelte, darf im Jahre 1911 sicher als bemerkenswert gelten.

Auf einem weiteren Flugblatt (Kat.-Nr. 12) – Flugblätter waren wohl das von den Impfgegnern am 
häufigsten eingesetzte Medium – setzen sich die Impfgegner mit dem Reichsimpfgesetz auseinander 
und erteilen den Eltern impfpflichtiger Kinder Ratschläge, wie die Impfung legal aufzuschieben und 
womöglich ganz zu umgehen sei. Die in diesem Zusammenhang genannte „Gewissensklausel“ wurde 
im Jahre 1898 in England eingeführt. Sie ermöglichte es Eltern, eine Befreiung von der Impfpflicht zu 
erhalten, wenn sie vor einer Behörde geltend machten, dass sie die Impfung ihres Kindes mit ihrem 
Gewissen nicht vereinbaren könnten. Faktisch bedeutete diese Gewissensklausel, deren Einführung 
auch für das Deutsche Reich gefordert wurde, also die Abschaffung des Impfzwangs, was sich in Eng-
land alsbald in sinkenden Impfquoten bemerkbar machte.

Zwei weitere Versuche, die Eltern impfpflichtiger Kinder für die impfgegnerische Sache zu gewinnen, 
dokumentieren exemplarisch die Zeitungsanzeige aus einer Bayreuther Lokalzeitung (Kat.-Nr. 13), 
die pünktlich zum Start der öffentlichen Impfungen publiziert wurde, und das Einladungsplakat zu 
zwei impfgegnerischen Abendvorträgen mit anschließender Diskussion in München (Kat.-Nr. 16). In 
einer gewissen Regelmäßigkeit wandten die Impfgegner sich mit ihren Forderungen zudem an den 
Landtag (Kat.-Nr. 17).

Schließlich befleißigten sich die Impfgegner einer ausgesprochen regen publizistischen Tätigkeit, wie 
mehrere Bücher zur Dokumentation angeblicher Impfschädigungen – ein besonders eindrückliches 
Beispiel ist die Druckschrift mit dem Titel „Impf-Friedhof “ (Kat.-Nr. 14) – sowie zahlreiche impf-
gegnerische Flugschriften zu den verschiedensten Aspekten rund um das Thema Impfung (Kat.-Nr. 
15) deutlich belegen. Seit 1883 erschien allmonatlich die Zeitschrift „Der Impfgegner“ (Kat.-Nr. 18), 
das Zentralorgan der impfgegnerischen Bewegung schlechthin. Aber auch in anderen Zeitschriften, 
beispielsweise aus dem Umfeld der naturheilkundlich orientierten Lebensreform-Bewegung, fanden 
sich regelmäßig impfgegnerische Beiträge, beispielsweise ein Gedicht von bisweilen fast dystopisch 
anmutender Düsterkeit (Kat.-Nr. 19). Zu bemerken ist noch, dass praktisch jede amtliche Publikation 
in der Impffrage von den Impfgegnern zügig aufgegriffen und mit einer oder bisweilen gar mehreren 
Gegendarstellungen angegriffen wurde (Kat.-Nr. 20).

Der wohl bedeutendste bayerische Impfgegner der damaligen Zeit war der in Zweibrücken geborene 
Gymnasialprofessor Dr. Heinrich Molenaar (1870–1965) (Kat.-Nr. 24). Als Lehrer für Französisch 
und Englisch zunächst in Starnberg, später dann in Bayreuth und dem rheinpfälzischen Neustadt an 
der Haardt eingesetzt, betätigte Molenaar sich ab etwa 1910 mit einer bemerkenswerten Leidenschaft 
und Beharrlichkeit für die impfgegnerische Sache. Von ihm stammen die in der impfgegnerischen Be-
wegung weithin rezipierten „25 zwingenden Gründe zur Beseitigung des Impfzwanges“ (Kat.-Nr. 21). 
„Typisch impfgegnerisch“ ist auch seine Argumentationslinie in einem Schreiben an das Bezirksamt 
Starnberg (Kat.-Nr. 22) – die beiden zentralen Überzeugungen von der Nutzlosigkeit und Gefährlich-
keit der Impfung sind hier deutlich fassbar. Molenaar scheute sich nicht, mit seinen Ansichten und 
Forderungen mehrfach bis an die Allerhöchste Stelle, den Prinzregenten Ludwig von Bayern, heran-
zutreten (Kat.-Nr. 23). Aus seinen Postkarten an hochrangige pfälzische Regierungsbeamte (Kat.-Nr. 
25) gewinnt man einen plastischen Eindruck von den Beweggründen des rast- und ruhelosen Impf-
gegners, der den Kampf gegen die Impfung tatsächlich bis zu seinem Tod weiterführte.
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4. Die Reaktion der Behörden

Dem gewissenhaften Vollzug des Reichsimpfgesetzes maß man von staatlicher Seite große Bedeutung 
bei. Die Impfgegner ließ man daher längst nicht nach Belieben gewähren. So waren die bayerischen 
Behörden dazu angehalten, bei jeder zu ihrer Kenntnis gelangten vorgeblichen Impfschädigung un-
verzüglich eingehende Nachforschungen einzuleiten und den Sachverhalt festzustellen. Dazu ver-
nahm das Bezirksamt, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die vorgebliche Impfschädigung ereignet 
hatte, die relevanten Personen ein – in aller Regel den Impfling selbst, dessen Eltern, den Impfarzt, 
den behandelnden Arzt (Kat.-Nr. 26), sofern dieser nicht zugleich der Impfarzt war, sowie gegebenen-
falls noch weitere Zeugen. Auf Grundlage dieser Befragungen erstattete man Bericht an die nächst-
höhere Stelle, also die jeweilige königliche Kreisregierung. Ergaben die Nachforschungen, dass kein 
Impfschaden vorlag, und stammte die Meldung aus einer Zeitung oder Zeitschrift, so veranlasste das 
Bezirksamt zugleich den Abdruck einer amtlichen Berichtigung.

Während des Ersten Weltkriegs geriet die impfgegnerische Bewegung noch einmal stärker in den Fo-
kus der Behörden. Es bestand nämlich die Sorge, dass die Bereitschaft der Soldaten zu Auffrischungs-
impfungen sinken und dadurch ein ähnliches Szenario wie im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 
drohen könnte. Um jegliche Gefährdung der Wehrkraft von vorneherein auszuschließen, verhängte 
das bayerische Kriegsministerium im September 1915 die Zensur über impfgegnerisches Schriftgut 
(Kat.-Nr. 27). Dessen Veröffentlichung und Verbreitung ahndete man fortan mit Gefängnis bis zu 
einem Jahr.

Ganz grundsätzlich bestand ein wesentliches Element der behördlichen Reaktion auf impfgegnerische 
Aktivitäten in der Aufklärung der Bevölkerung über den Nutzen der Impfung. Diese Aufgabe kam 
dabei üblicherweise dem zuständigen Bezirksarzt zu. Aber auch die Veröffentlichung allgemeinver-
ständlicher Aufsätze in der lokalen Presse (Kat.-Nr. 28) leistete einen wichtigen Beitrag zur amtlichen 
Aufklärungsarbeit, gerade im zeitlichen Umfeld der öffentlichen Impfung. Auf diese Weise sollte ein 
möglichst reibungsloser Ablauf der Impfungen ermöglicht werden.

Nicht zuletzt erschienen vereinzelt amtliche Druckschriften, die sich mit der Schutzpockenimpfung 
und den seitens der impfgegnerischen Bewegung vorgebrachten Einwänden befassten (Kat.-Nr. 29). 
Diese Schriften waren aus einem medizinischen Blickwinkel geschrieben, bedienten sich amtlicher 
Zahlen und Statistiken und bearbeiteten das Thema auf dem wissenschaftlichen Stand der damaligen 
Zeit. Auf einen „Veröffentlichungswettstreit“ mit den Impfgegnern ließ man sich dabei nicht ein: Den 
häufig sehr zeitnah erscheinenden impfgegnerischen Gegendarstellungen folgte üblicherweise keine 
weitere Gegendarstellung seitens der Medizinalbehörden. Eine fortgesetzte Auseinandersetzung mit 
den Argumenten der Impfgegner, die ja zumeist medizinische Laien waren, erschien vielen Ärzten 
weder zielführend noch notwendig. Die Impfgegner wiederum legten das „Schweigen im Walde“ ge-
wöhnlich als Punktsieg für ihre Sache aus.

Die gesteckten Ziele erreichten die Impfgegner indes in keinem Fall: Das von ihnen so vehement 
bekämpfte Reichsimpfgesetz von 1874 überdauerte mehrere politische Umstürze und sollte letztlich 
bis zum Jahre 1975 in Kraft bleiben. Seit 1980 gelten die Pocken aufgrund des Erfolgs der weltweiten 
Impfkampagne als ausgerottet.



8

Kat.-Nr. 1



9

Exponate

1 Die bayerische Impfpflicht von 1807

Gesetz über die Einführung der Pockenschutzimpfung im Königreich Bayern, 1807

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts wurde im Königreich Bayern die Schutzimpfung mit Kuhpo-
cken erprobt, zunächst auf freiwilliger Basis. Nach positiven Erfahrungen mit dieser „Schutzpocken-
Impfung“ erließ König Max I. Joseph am 26. August 1807 ein Gesetz über eine allgemeine Impfpflicht. 
Unter den deutschen Landesfürsten nahm er damit eine Vorreiterrolle ein. Fortan mussten alle baye-
rischen Kinder bis zum Alter von drei Jahren gegen die „Kindsblattern“ geimpft werden. „Saumseligen 
und Widersezlichen“ drohten jährliche Geldstrafen, die mit dem Alter des Impfpflichtigen anstiegen.
Druck, Papier, 24,5 x 18,7 cm, Regierungsblatt 1807, Sp. 1426–1437, gezeigt wird eine vergrößerte Reproduktion der Spal-
ten 1427 und 1428. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Amtsbibliothek.

2 Die Blattern – eine „Geißel der Menschheit“

Fotografie eines schwer an Pocken erkrankten Kindes, um 1910

Die Fotografie zeigt in einem Krankenbett einen auf der Seite liegenden Jungen, dessen gesamter 
Körper von Pockenpusteln, den „Blattern“, übersät ist. Beim Eintrocknen hinterließen diese Eiterbläs-
chen die sprichwörtlichen Pockennarben, die die Überlebenden für den Rest ihres Lebens zeichneten. 
Die Prognose war düster: Rund 30 Prozent der Erkrankten starben an den Pocken. Einer modernen 
Schätzung zufolge forderte die Infektionskrankheit bis zu ihrer Ausrottung im Jahr 1979 weltweit 
mindestens eine halbe Milliarde Menschenleben.
Fotografie, 4,7 x 10,7 cm, gezeigt wird eine vergrößerte Reproduktion. Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt.



10

3 Das Reichsimpfgesetz von 1874

Gesetz über die Einführung der Pockenschutzimpfung im Deutschen Kaiserreich, 1874

Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 kam es zu einer Pockenepidemie, die allein in Preu-
ßen mehr als 120.000 Todesopfer forderte. Die Diskussion über eine einheitliche Regelung der „Impf-
frage“ wurde dadurch neu belebt und Petitionen an den Reichstag gerichtet. Nach intensiven und kon-
trovers geführten Debatten stimmten die Abgeordneten am 16. März 1874 mit 160:122 Stimmen für 
das Impfgesetz, das am 1. April 1875 in Kraft trat. Es schrieb in § 1 für alle Kinder eine Erstimpfung 
sowie eine spätere Wiederimpfung vor. Bei Weigerung drohte den Eltern laut § 14 eine Geldstrafe bis 
50 Mark oder Haft bis zu drei Tagen.
Druck, Papier, 25,4 x 19,8 cm, Reichs-Gesetzblatt 1874, S. 31–34, gezeigt wird Seite 31. Bayerische Staatsbibliothek,  
4 J.publ.g. 946 w-1874/75.



11

4 Der Impfschein – das entscheidende Dokument

Impfschein über die erfolgreiche Erstimpfung von Josef Weirather in München, 1901

Der unscheinbar wirkende rosa Impfschein, auf welchem die erfolgreiche Erstimpfung eines Münche-
ner Jungen bescheinigt wird, war tatsächlich ein äußerst wichtiges Dokument. Er musste nämlich vor 
der Aufnahme in eine Schule vorgelegt werden. Bei späterer erfolgreicher Wiederimpfung wurde ein 
grüner Impfschein ausgestellt, den man beispielsweise vor der Eheschließung vorzeigen musste. Der 
unterzeichnende Arzt, Dr. Ludwig Stumpf, war 1885 zum bayerischen Zentralimpfarzt und Leiter der 
Zentralimpfanstalt in München bestellt worden.
Formular, Papier, 20,9 x 16,8 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Sammlung Varia 1203/4.
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5 Amtliche Pockenstatistik

a)  Tabelle zu Pocken- und Maserntodesfällen im Königreich Bayern von 1844/45 bis 1912 

b)  Diagramm zu Pockentodesfällen im Deutschen Reich von 1816 bis 1910

c)  „Denkschrift über die Grundlagen des Impfgesetzes und die von den Impfgegnern gegen das 
Gesetz erhobenen Einwände“, herausgegeben vom Kaiserlichen Gesundheitsamt, 1914

Das Kaiserliche Gesundheitsamt zu Berlin veröffentlichte im Dezember 1914 die gezeigte Denkschrift. 
Anhand amtlicher Zahlen und Statistiken arbeitete man die Erfolge in der Pockenbekämpfung heraus 
und setzte sich mit Einwänden der impfgegnerischen Bewegung auseinander. Die beiden Statistiken 
aus diesem Werk zeigen deutlich den starken und dauerhaften Rückgang pockenbedingter Todesfälle 
seit der Einführung der strengen Impfpflicht 1874/75. Für die Jahrzehnte zuvor ergibt sich dagegen 
eine Art „Wellenmuster“: Hinweis auf ein periodisches Zu- und Abnehmen der Pockenimmunität in 
der Bevölkerung.
a–c)  Druck, Papier, 30,5 x 21,4 cm (geschlossen), 30,5 x 40,7 cm (aufgeschlagen), gezeigt werden die Seiten 1, 44–45 

und 46–47. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MA 95767. 

Kat.-Nr. 5a
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Kat.-Nr. 5b



14

Kat.-Nr. 5c
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6 Impfkritik auf Flugblättern

Flugblatt des Deutschen Reichsverbands zur Bekämpfung der Impfung, um 1911 

Das Flugblatt schildert mit eindringlichen Worten den Leidensweg des Jungen Willy Lutterloh, der im 
Alter von nur 1¾ Jahren an den Folgen der Impfung verstorben sein soll. Illustriert wird die plastische 
Schilderung mit einem Bild des Jungen im Sarg, dem als Kontrast ein kleineres Bild des noch gesun-
den Kindes beigegeben ist. Auf dem rechten Arm sind deutlich zwei Impfwunden erkennbar. Zwei 
weitere Bilder von Kleinkindern mit augenfälligen Erkrankungen, die von der Impfung herrühren 
sollen, verstärken die beabsichtigte emotionale Wirkung des Flugblatts.
Flugblatt, Papier, 29 x 22,5 cm, gezeigt wird die Vorderseite. Staatsarchiv München, PA 15643.
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7 100.000 Mark Preisgeld gegen den Impfzwang

Preisausschreiben des Verbands deutscher Impfgegnervereine, 1910

Eine Reihe führender deutscher Impfgegner veranstaltete im Jahr 1910 ein Preisausschreiben um die 
stattliche Summe von 100.000 Mark. Dafür musste man „wissenschaftlich einwandfrei“ beweisen, dass 
die Schutzpockenimpfung absolut zuverlässig gegen die Pocken schütze und dabei in keinem Fall zu 
gesundheitlichen Schäden führe. Niemand rief das Geld ab, was die Impfgegner als Beweis für ihre 
beiden zentralen Überzeugungen – Nutzlosigkeit der Impfung und Gefährlichkeit der Impfung – wer-
teten.
Flugblatt, Papier, 29,2 x 21,7 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MInn 110223.
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8 Impfgegnerische Argumentation in aller Kürze

Lawinenkarte des Deutschen Reichsverbands zur Bekämpfung der Impfung, um 1911

Diese Karte mit einem impfgegnerischen Aufruf ist eine „Lawinenkarte“. Zentrale Standpunkte der 
Impfgegnerschaft werden in aller Kürze dargestellt und mit Zahlen unterlegt. Daran schließt sich der 
Appell an, dem Deutschen Reichsverband zur Bekämpfung der Impfung beizutreten. Diese Karten 
waren günstig und für die massenhafte Verbreitung gedacht. Bevorzugte Adressaten waren dabei die 
Abgeordneten im Reichstag und in den Landtagen sowie die Ärzteschaft.
Lawinenkarte, Papier, 14,7 x 9,6 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Landtag 9246.
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9 Die Impfgegner laden zum Kongress

Einladung zu den Tagungen der Impfgegner in Frankfurt am Main, September 1911

Vom 8. bis 10. September 1911 wurde Frankfurt am Main zum Mekka der impfgegnerischen Bewe-
gung. Neben Tagungen deutscher Impfgegner stand ein internationaler Kongress in der Liste, or-
ganisiert vom Starnberger Gymnasialprofessor Dr. Heinrich Molenaar (siehe Kat.-Nrn. 21–25). Ein 
Novum war die Tagung der „impfzwanggegnerischen Frauen Deutschlands“ – ein Indiz dafür, dass 
man innerhalb der impfgegnerischen Bewegung Frauen und Müttern zunehmend eine wichtigere 
Rolle zubilligte.
Flugblatt, Papier, 28,7 x 22,3 cm, gezeigt wird Seite 1. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MA 95768.
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10 Musterbriefe der Impfgegner

Brief des Münchener Impfgegnervereins zum Versand an Ärzte, 1911

Der Münchener Impfgegnerverein stellte einen Musterbrief bereit, mit dem bei Ärzten für ein Ein-
treten gegen den Impfzwang geworben werden sollte. Neben der Auflistung von Todesfallzahlen und 
dem Verweis auf impfgegnerische Literatur wird ein neues Argument angeführt: die ärztliche Stan-
desehre. Diese gebiete es, Kinder nicht gegen den Willen ihrer Eltern zwangsweise zu impfen. Der 
eigene Standpunkt des Arztes in der Impffrage sei dabei unerheblich.
Flugblatt, Papier, 31,7 x 23,6 cm. Staatsarchiv München, LRA 93186.
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11 Einladung der Mütter

Flugblatt des Deutschen Frauenbundes gegen den Impfzwang, um 1911

Das Flugblatt richtet sich an die Mütter, die naturgemäß Schaden vom eigenen Kind fernhalten wollen. 
Unter Verweis auf das erfolglose Preisausschreiben (siehe Kat.-Nr. 7) wird die Impfung als ein „Wahn“ 
gebrandmarkt. Ärzteschaft und „Impfregierung“ bezichtigt man der Verbreitung von Unwahrheiten, 
die Behörden der Vertuschung von Impfschäden. Zwei Bilder, aus denen dem Betrachter Tod und 
Leid entgegenschlagen, flankieren den scharf formulierten Text. Diese werden jedoch mit keinem 
Wort aufgegriffen, sondern sollen für sich selbst wirken.
Flugblatt, Papier, 29 x 22,5 cm, gezeigt wird die Vorderseite. Staatsarchiv Bamberg, K6 Nr. 4451.
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12 Auseinandersetzung mit dem Reichsimpfgesetz

Flugblatt des Münchener Impfgegnervereins und des Verbands deutscher Impfgegnervereine, um 
1910

Die Verfasser des Flugblatts nehmen erneut die Eltern impfpflichtiger Kinder in den Blick – und in die 
Pflicht, alles zu tun, „um üble Folgen der Impfung von ihren Kindern abzuwenden“. Zu diesem Zweck 
erörtern sie die im Reichsimpfgesetz vorgesehenen Möglichkeiten, die Impfung aufzuschieben und 
womöglich ganz zu umgehen – bildlich dargestellt durch drei Löcher in der „Mauer des Impfgesetzes“. 
Langfristig strebt man die Einführung der „Gewissensklausel“ nach englischem Vorbild und damit die 
faktische Aufhebung der Impfpflicht an.
Flugblatt, Papier, 29,6 x 20,5 cm, gezeigt werden Vorder- und Rückseite. Staatsarchiv Bamberg, K3 F III Nr. 556.
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Kat.-Nr. 12 (Rückseite)
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13 Agitation in der Lokalpresse

Anzeige des Deutschen Reichsverbands zur Bekämpfung der Impfung in der „Fränkischen Volkstri-
büne“ (Nr. 203) vom 30. August 1913

Im Vorfeld der öffentlichen Impfung in Bayreuth erschien in der sozialdemokratischen Lokalzeitung 
„Fränkische Volkstribüne“ eine Anzeige, die sich an die Eltern impfpflichtiger Kinder richtete. Diese 
sollten sich vom Impfarzt unter anderem garantieren lassen, dass die Impfung keine gesundheitlichen 
Schäden verursachen werde. Im Weigerungsfalle sei „die Gefährlichkeit der Impfung damit zugege-
ben“ und der Eingriff somit eine „als zweifelhaft erwiesene Operation“ – eine Argumentationslinie, 
die in verschiedenen Variationen immer wieder begegnet.
Zeitungsanzeige, Papier, 12,2 x 11,7 cm, gezeigt wird eine vergrößerte Reproduktion. Staatsarchiv Bamberg, K3 Abgabe 
1967 Nr. 2326.
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14 Drastische Bildsprache

Der „Impf-Friedhof “ von Hugo Wegener, 1912

Der Frankfurter Ingenieur und Impfgegner Hugo Wegener verfasste mehrere Bücher gegen die Po-
ckenimpfung. Sein „Impf-Friedhof “ bleibt schon wegen des markanten Einbands im Gedächtnis:  
Auf einem schwarzen Hintergrund prangt zentral ein silberner Totenschädel. Wegener gibt an, in 
diesem Werk über 36.000 Impfschäden zu dokumentieren; das Inhaltsverzeichnis weist allerdings nur 
771 Fallnummern aus. Bisweilen werden die mal mehr, mal weniger ausführlichen Fallschilderungen 
durch Bildmaterial illustriert. Die hier ausgewählte Seite 8 behandelt drei Fälle aus dem Raum Bay-
reuth.
Buch, Papier, 24,3 x 15,5 cm (geschlossen), 24,3 x 30,5 cm (aufgeschlagen), gezeigt werden der Buchdeckel und Seite 8. 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Landtag 12614.
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15 Impfgegnerische Flugschriften

a)  „Impfjustiz. Juristische Petition betreffend Revision des Impfgesetzes vom 8. April 1874“ von 
Dr. jur. Curt Spohr, 1913

b)  „Vivos voco!“ von Dr. med. Max von Niessen, 1910

c)  „Wo bleiben Wissenschaft, Recht und Moral?“ von Oberlehrer Prof. Paul A. L. Mirus, 1911

d)  „Der Impfspiegel“, herausgegeben von Bernhard Winkler, Leipzig 1911

Die impfgegnerische Bewegung zeichnete sich durch eine rege publizistische Tätigkeit aus. Flugschrif-
ten wie die gezeigte kleine Auswahl gelangten oft als Beilage zu den an die Behörden gerichteten 
Schreiben in die Akten. Thematisch deckte man ein breites Spektrum ab, von juristischen Fragen zum 
Impfgesetz über Pockenstatistiken bis hin zur Dokumentation wahrgenommener Impfschäden.
a)  Flugschrift, Papier, 21,4 x 14 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Sammlung Varia 1587.

b)  Flugschrift, Papier, 22,2 x 14,6 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MA 95768.

c)  Flugschrift, Papier, 22 x 14,4 cm. Staatsarchiv Bamberg, K6 Nr. 4451.

d)  Flugschrift, Papier, 23 x 15,2 cm. Staatsarchiv Bamberg, K6 Nr. 4451.
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16 Die Münchener Impfgegner versammeln sich

Ankündigungsplakat des Münchener Impfgegnervereins für eine Versammlung, 1910

Für den 10. März 1910 kündigt der Münchener Impfgegnerverein eine abendliche Impfgegner-Ver-
sammlung an. Vorgesehen sind zwei Vorträge bekannter impfgegnerischer Autoritäten mit anschlie-
ßender freier Diskussion; der Eintritt ist kostenlos. Öffentliche Veranstaltungen wie diese eigneten 
sich besonders gut dazu, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und die impfgegnerische Bot-
schaft in die Bevölkerung zu tragen. Praktisch immer konnten die ausrichtenden Impfgegnervereine 
am Ende des Tages neue Mitglieder begrüßen. 

Auf der Rückseite des Plakats ist ein Plakatverbot vom 3. März 1910 vermerkt. Die Polizeidirektion 
München beanstandete die Überschrift des Plakats und den Titel des ersten Vortrags in Verbindung 
mit dem beigegebenen Leitsatz. Dies sei „geeignet, in der Öffentlichkeit Beunruhigung hervorzurufen“ 
und könne „als eine Aufforderung zum Ungehorsam gegen das Reichsimpfgesetz aufgefaßt werden“. 
In der vorliegenden Form durfte das Plakat seinerzeit also nicht angeschlagen werden. Die beworbene 
Versammlung fand dennoch statt und war einem zeitgenössischen Bericht zufolge gut besucht.

Plakat, Papier, 85 x 63 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Plakatsammlung 18936.
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17 Einbeziehung des Landtags

Petition des Münchener Impfgegnervereins an den Bayerischen Landtag, 1910

In den 1910er Jahren gingen dem Bayerischen Landtag regelmäßig Petitionen gegen den Impfzwang 
zu. Die Eingabe des Münchener Impfgegnervereins vom 1. September 1910 protestiert gegen die 
Nichtbefassung mit einer früheren Petition. Bayern solle sich im Bundesrat für die Einführung der 
Gewissensklausel und staatliche Entschädigungszahlungen an Impfgeschädigte einsetzen, „wenn das 
Verbot der Impfung vorläufig noch undurchführbar sein sollte“. Als Beilage einer späteren Petition 
wurde die Eingabe letztlich „als Material“ an die königliche Staatsregierung überwiesen.
Petition, Papier, 33 x 21 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Landtag 9246.
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18 Das Zentralorgan der impfgegnerischen Bewegung

Periodikum „Der Impfgegner“ (29. Jahrgang, Nr. 1), 1911

Die seit 1883 monatlich vom Verband deutscher Impfgegnervereine herausgegebene Zeitschrift „Der 
Impfgegner“ galt als Zentralorgan der impfgegnerischen Bewegung im Deutschen Reich. Die inhalt-
liche Bandbreite war beträchtlich und reichte von Aufsätzen und Buchbesprechungen über Veranstal-
tungsankündigungen und Meldungen der von den Mitgliedern beobachteten Impfschädigungen bis 
hin zu Porträts verdienter Impfgegner. Auf der Titelseite der Januarausgabe 1911 wird der Leipziger 
Generaldirektor Horst Sieber, 2. Vorsitzender des Verbands deutscher Impfgegnervereine, vorgestellt.
Druck, Papier, 31,8 x 21,4 cm, gezeigt wird die Titelseite. Staatsarchiv Bamberg, K6 Nr. 4451.
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19 Ein impfgegnerisches Gedicht

Gedicht „Impfopfer“ aus dem Periodikum „Gesundheits-Blätter“ (21. Jahrgang, Nr. 6), 1910

Die „Gesundheits-Blätter“ waren eine monatlich erscheinende Zeitschrift aus dem Umfeld der Le-
bensreformbewegung, in der auch regelmäßig impfgegnerische Beiträge erschienen. Das „Impfopfer“ 
betitelte Gedicht geht mit der Impfung hart ins Gericht. Die beiden zentralen Überzeugungen der 
Impfgegner – Nutzlosigkeit der Impfung und Gefährlichkeit der Impfung – schreien dem Leser bzw. 
Hörer aus den düsteren, bisweilen fast dystopisch anmutenden Versen geradezu entgegen. Hinter dem 
Pseudonym „Arno Erich Elmhain“ verbirgt sich der bereits erwähnte Starnberger Gymnasialprofessor 
Dr. Heinrich Molenaar (siehe Kat.-Nrn. 21–25).
Druck, Papier, 26,5 x 18 cm, gezeigt wird die Titelseite. Staatsarchiv Bamberg, K3 F III Nr. 556.

20 Amtliche Darstellung und impfgegnerische Replik

a)  „Statistisches zur Wirkung des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 1874“, herausgegeben von der 
Medizinalabteilung im Königlich Preußischen Ministerium des Innern, 1914

b)  „Statistisches zur Wirkung des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 1874. Entgegnung auf die 
gleichnamige Schrift der Medizinalabteilung im Königlich Preußischen Ministerium des In-
nern“ von Dr. med. Wilhelm Winsch, 1915

Praktisch jede amtliche Publikation in der Impffrage beantworteten die Impfgegner mit einer Gegen-
darstellung. Exemplarisch gezeigt wird eine Tabelle, die einen deutlichen Rückgang der Pockentodes-
fälle im Königreich Preußen seit Einführung der Impfpflicht ausweist. Seitens der Impfgegner wird 
dieser Rückgang nicht verneint, jedoch mit der Verbesserung der Hygieneverhältnisse in der Bevölke-
rung begründet. Das Reichsimpfgesetz sei zudem zu spät in Kraft getreten, als dass es die Ursache für 
die in Frage stehende Abnahme der Pockentodeszahlen darstellen könne.
a)  Druck, Papier, 25,2 x 19 cm (geschlossen), 25,2 x 38 cm (aufgeschlagen), gezeigt werden die Titelseite und Seite 3. 

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MA 95768.

b)  Flugschrift, Papier, 22,2 x 14,5 cm (geschlossen), 22,2 x 28,9 cm (aufgeschlagen), gezeigt wird Seite 6–7. Bayeri-
sches Hauptstaatsarchiv, MA 95768.
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Kat.-Nr. 20a
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21 „Fünfundzwanzig zwingende Gründe zur Beseitigung des Impfzwanges“

Anzeige des Verbands der Impfgegner e.V., um 1925

Der Starnberger Gymnasialprofessor Dr. Heinrich Molenaar formulierte in seinem 1912 erschiene-
nen Buch „Impfschutz und Impfgefahren“ erstmals seine „Fünfundzwanzig zwingenden Gründe zur 
Beseitigung des Impfzwanges“. Unterteilt hatte er sie in vier Sektionen: 14 „medizinisch-hygienische 
Gründe“, je vier „staatsbürgerliche Gründe“ und „volkswirtschaftlich-politische Gründe“ sowie drei 
„allgemein menschliche und religiöse Gründe“. Über zehn Jahre später hatten Molenaars Thesen für 
die impfgegnerische Bewegung keinesfalls an Aktualität eingebüßt, wie der gezeigte Zeitungsaus-
schnitt aus den 1920er Jahren belegt.
Zeitungsausschnitt, Papier, 28 x 20 cm, gezeigt wird eine vergrößerte Reproduktion. Staatsarchiv München, LRA 93186.

22 Schreiben an die Behörden

Schreiben Dr. Heinrich Molenaars an 
das Bezirksamt Starnberg, 1911

In seinem Schreiben legt Dr. Mo-
lenaar die Bedingungen dar, unter 
denen ein Impfgegner wie er seine 
Kinder impfen lassen würde. Man 
müsse die auf der beigelegten Karte 
(eine „Lawinenkarte“ – siehe Kat.-Nr. 
8) angeführten statistischen Zahlen 
über Nutzlosigkeit und Gefährlich-
keit der Impfung „wissenschaftlich 
einwandfrei“ widerlegen. Außerdem 
verlangt er eine zweifache schriftliche 
Garantie des Impfarztes: zum einen 
für die absolute Gefahrlosigkeit der 
Impfung, zum anderen für die Über-
nahme aller Kosten bei doch eintre-
tender Impfschädigung. Dass diese 
Forderungen praktisch unerfüllbar 
waren, war Molenaar sicherlich be-
wusst.
Schreiben, Papier, 33 x 21 cm, gezeigt wird 
die Vorderseite. Staatsarchiv München, LRA 
93186.
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23 Schreiben an die Staatsspitze

Gesuch Dr. Heinrich Molenaars an Prinzregent Ludwig von Bayern, 1913

Dr. Molenaar, inzwischen in Bayreuth tätig, wendet sich mit einem Gesuch an die allerhöchste Stelle, 
den Prinzregenten und späteren König Ludwig III. von Bayern. Er ersucht Ludwig um Intervention 
angesichts „frivoler Gleichgültigkeit“ der Beamten im Innenministerium, die ein vorangegangenes 
gleichartiges Gesuch abschlägig beschieden hatten. Molenaars Forderungen sind nicht neu: Einrich-
tung einer unabhängigen Kommission zur Prüfung der Impffrage und Beantragung der Revision des 
Impfgesetzes in Bundesrat und Reichstag. Auch dieses Gesuch wurde an das Innenministerium ver-
wiesen und dort erneut abgelehnt.
Schreiben, Papier, 33 x 21 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MK 16653.
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24 Dr. phil. Heinrich Molenaar (1870–1965)

Reisepass Dr. Heinrich Molenaars, 1925

Anlässlich einer Reise in die Schweiz beantragte Dr. Molenaar im Sommer 1925 einen Reisepass. Das 
enthaltene Passfoto ermöglicht einen optischen Eindruck von dem damals 55-jährigen Studienpro-
fessor und überzeugten Impfgegner. Molenaars neue Wirkungsstätte Neustadt an der Haardt (das 
heutige Neustadt an der Weinstraße) liegt in der bis 1946 zu Bayern gehörenden Rheinpfalz.
Reisepass, Karton und Papier, 16,7 x 11,2 cm (geschlossen), 16,7 x 22,4 cm (aufgeschlagen), gezeigt wird Seite 2–3. Staats-
archiv München, Polizeidirektion München 6626/33.
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25 Postkarten an hochrangige Regierungsbeamte

a)  Postkarte Dr. Heinrich Molenaars an Oberregierungsrat Dr. Dehler, 1926

b)  Postkarte Dr. Heinrich Molenaars an Regierungspräsident Dr. Mathéus, 1926

c)  Postkarte Dr. Heinrich Molenaars an Oberregierungsrat Merz, 1926

d)  Postkarte Dr. Heinrich Molenaars an Regierungsdirektor Stähler, 1926

Anfang Juni 1926 schrieb Dr. Molenaar vier Postkarten an hochrangige pfalzbayerische Regierungs-
beamte. Zeitlich etwas aus dem Rahmen dieser Ausstellung fallend, lassen die Karten drei bemerkens-
werte Dinge erkennen: Zum einen haben sich Molenaars gegen die Impfung vorgebrachte Argumente 
offenbar ebenso wenig verändert wie die von ihm zitierte, inzwischen bereits überholte Literatur. Zum 
anderen beleuchtet gerade die Karte an Oberregierungsrat Merz deutlich Molenaars Selbstverständ-
nis: Er sieht sich als Märtyrer in seinem heiligen Kampf gegen die Impfung und für deren Opfer. Zu-
gleich war Molenaar jedoch augenscheinlich in Sorge um mögliche dienstliche Konsequenzen seines 
Handelns.
a–c)  Postkarte, Papier, 9,3 x 14,2 cm, gezeigt wird die Textseite. Staatsarchiv München, PA 15643.

d)  Postkarte, Papier, 9,3 x 14,2 cm, gezeigt wird die Adressseite. Staatsarchiv München, PA 15643.

Kat.-Nr. 25a Kat.-Nr. 25b Kat.-Nr. 25c

Kat.-Nr. 25d
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26 Amtliche Nachforschungen zu einer behaupteten Impfschädigung

Schreiben des Bezirksamts Bayreuth an den praktischen Arzt Dr. Neitzsch mit Antwort, 1913

Bayerische Behörden stellten bei jeder behaupteten Impfschädigung von Amts wegen Nachforschun-
gen an. Die in Frage stehende angebliche Impfschädigung wird im „Impf-Friedhof “ beschrieben (sie-
he Kat.-Nr. 14). Nach Erhebung des Namens des Knaben ließ das zuständige Bezirks amt Bayreuth den 
Sachverhalt feststellen. Dazu vernahm man den Jungen selbst, dessen Eltern, den Impfarzt sowie den 
behandelnden praktischen Arzt Dr. Neitzsch. Dessen Stellungnahme fiel eindeutig aus: Die berichte-
ten Beschwerden seien „auf eine Unterernährung und keineswegs auf die Wiederimpfung zurückzu-
führen“, so Dr. Neitzsch.
Schreiben, Papier, 33 x 21 cm, gezeigt werden Vorder- und Rückseite. Staatsarchiv Bamberg, K6 Nr. 4451.

Zurück an das kgl. Bezirksamt mit der ergebenen
Mitteilung, dass der damalige Folkschüler Baum-
gärtner von 16. – 29. Januar 1910 wegen einer 
allgemeiner Blutleere (Anaemia universalis), die 
mit Blutungen aus der Nase und dem Zahn-
fleisch verbunden waren, in ärztlicher Behandlung
stand; die Erkrankung war auf eine Unterernährung 
und keineswegs auf die Wiederimpfung zurück-

zuführen. Am 29. Januar besuchte Baumgärtner 
zum letzten Male die Sprechstunde und wurde als 
fast vollständig geheilt entlassen.

Obernsees, den 10.V.13.
Liquidation: 2,00 M
Porto:  0,10 M  Dr. Neitzsch
 Sa 2,10 M

Transkription des handschriftlichen Vermerks auf der Rückseite:



36

27 Zensur in Kriegszeiten

Schreiben der Regierung von Oberbayern an die Distriktspolizeibehörden, 1915

Während des Ersten Weltkriegs blickten die Behörden mit besonderem Argwohn auf die Aktivitäten 
der Impfgegner. Man hatte Sorge, dass die Bereitschaft der Soldaten zu Auffrischungsimpfungen und 
somit die Heeresgesundheit womöglich negativ beeinflusst werden könnte. Das Kriegsministerium 
griff daher zum scharfen Schwert der Zensur, hier beispielhaft gegen den umtriebigen Dr. Molenaar. 
Auf Veröffentlichung und Verbreitung impfgegnerischen Schriftguts stand fortan eine Gefängnisstra-
fe von bis zu einem Jahr.
Schreiben, Papier, 33 x 21 cm, gezeigt werden Vorder- und 
Rückseite. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Stellvertretendes 
Generalkommando I. Armeekorps 1739.
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28 Amtliche Aufklärungsarbeit zur öffentlichen Impfung

Schreiben des Bezirksamts Starnberg an die Redaktion des „Land- und Seeboten“, 1910

Besonders in zeitlicher Nähe zu den öffentlichen Impfungen leisteten die Behörden bei der Bevölke-
rung Aufklärungsarbeit über die Impfung. Dies realisierte man unter anderem über entsprechende 
allgemeinverständliche Aufsätze in der lokalen Presse. Das Bezirksamt Starnberg „ersucht“ außerdem 
darum, während der öffentlichen Impfungen keine impfgegnerischen Aufsätze zu veröffentlichen. 
Ziel war es, einen möglichst reibungslosen Ablauf der öffentlichen Impfungen zu gewährleisten.
Schreiben, Papier, 33 x 21 cm. Staatsarchiv München, LRA 93186.
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29 Zeitgenössische wissenschaftliche Abhandlung über die Impfung

Publikation „Schutzpockenimpfung und Impfgesetz“ von Prof. Dr. Martin Kirchner, 1911

Die Zahl amtlicher Druckschriften zur Schutzpockenimpfung liegt deutlich niedriger als die entge-
genstehende Zahl impfgegnerischer Publikationen. Zentrale amtliche Publikation war „Schutzpo-
ckenimpfung und Impfgesetz“ des preußischen geheimen Obermedizinalrats Prof. Dr. Martin Kirch-
ner. Kirchner stellt das Thema auf dem wissenschaftlichen Stand der damaligen Zeit umfassend dar. 
Insbesondere geht er auch auf die bekannten Einwände der Impfgegner und eine Reihe der von ihnen 
behaupteten Impfschädigungen ein. Die Reaktion folgte prompt: Noch im selben Jahr publizierte der 
Frankfurter Ingenieur und Impfgegner Hugo Wegener ein Buch mit dem klingenden Titel „Unerhört!! 
Gegen Kirchner!“.
Druck, Papier, 20,1 x 13,3 cm. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, MA 95768.


